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Am 1. Januar diesen Jahres trat die Neufas-
sung von § 9 StVollzG in Kraft, der 1998
durch das Gesetz zur Bekämpfung von Se-

xualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten
geändert wurde. Gefangene, die wegen einer Tat
nach §§ 174–180, 182 StGB zu einer zeitigen Frei-
heitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt
sind und bei denen die Behandlung in einer so-
zialtherapeutischen Anstalt angezeigt ist, müssen
jetzt gem. § 9 I StVollzG in eine solche Einrichtung
verlegt werden. Bei allen Zweifeln, ob dieses Ge-
setz tatsächlich umgesetzt würde, wurde diese Re-
gelung aber auch als Erfolg gesehen (Egg 2000, S.
75 ff.; Rehn 2001a): Die Zielgruppe hat nun einen
Anspruch auf einen Haftplatz in der Sozialthera-
pie, die Haftplatzkapazität in diesem Bereich des
Strafvollzugs muss erheblich aufgestockt werden.
Dabei wurden jedoch Probleme hinten angestellt,
die sich aus der sehr offenen, ungenauen Formu-
lierung des Gesetzes ergeben. In erster Linie be-
trifft das die Definition und damit die Eingren-
zung der Zielgruppe, von deren Größe der
Umfang der Ausbaumaßnahmen abhängt. Im Fol-
genden sollen deshalb erst einige rechtliche Fragen
aufgeworfen werden, bevor auf aktuelle Entwick-
lungen in der Praxis eingegangen wird.

Lücken und Tücken bei der Auslegung von
§ 9 StVollzG

Probleme bereitet vor allem die Formulierung,
dass die Behandlung in einer sozialtherapeuti-
schen Anstalt angezeigt sein muss. Für die alte
Fassung von § 9 StVollzG wurden als Kriterien der
Angezeigtheit Behandlungsbedürftigkeit, Be-
handlungsfähigkeit und Behandlungswilligkeit
genannt. Nicht von der Gesetzesänderung beein-
flusst wird nur die Bedeutung des Merkmals der
Behandlungsbedürftigkeit. Ein Gefangener soll
dann therapiebedürftig sein, wenn sich bei ihm
Verhaltensstörungen und psychische Leidenszu-
stände zeigen und deshalb zu befürchten ist, dass

er ohne Behandlung nach der Entlassung schwe-
re Straftaten begehen wird (Calliess/Müller-Dietz
2002, § 9 Rn. 13; Dahle 1997, S. 148).

Behandlungsfähigkeit wurde bisher im we-
sentlichen als Eigenschaft des Gefangenen ver-
standen, für deren Beurteilung die Bundesländer
Kriterienkataloge entwickelt haben. Neben
Merkmalen wie z.B. Alter, deutsche Sprach-
kenntnisse, offene Verfahren, Strafrest (vgl. dazu
unten), Suchtmittelabhängigkeit und psychia-
trische Erkrankungen spielt häufig auch die
Frage eine Rolle, ob die Problematik eines Ge-
fangenen mit den von der sozialtherapeutischen
Einrichtung angebotenen Maßnahmen voraus-
sichtlich erfolgreich behandelt werden kann.
Hintergrund war die Formulierung der Indikati-
on in der alten Fassung des § 9 I StVollzG (bzw.
jetzt § 9 II StVollzG): Die Behandlung in der
Anstalt, in die der Gefangene verlegt werden
wollte, musste angezeigt sein. Wenn jetzt die
Behandlung in (irgend)einer sozialtherapeuti-
schen Anstalt indiziert sein muss, kann es für
die Verlegung in rechtlicher Hinsicht nicht aus-
schlaggebend sein, dass der betroffene Gefange-
ne in das Behandlungskonzept einer bestimm-
ten Anstalt »passt« (KG NJW 2001, S. 1806).
Grundsätzlich ist auch die Auslegung möglich,
dass die Anstalt sich selbst befähigen muss, ei-
nen therapiebedürftigen Gefangenen behandeln
zu können. In Bundesländern mit mehreren
oder größeren sozialtherapeutischen Einrich-
tungen kann das Problem dadurch aufgefangen
werden, dass sich die Einrichtungen bzw. deren
Untergliederungen auf bestimmte Gefangenen-
gruppen spezialisieren.

Bisher wurde als wichtiges Verlegungskriteri-
um die Behandlungsbereitschaft angesehen, als
deren Indiz die nach § 9 I StVollzG a. F. erfor-
derliche Zustimmung des Gefangenen zur Verle-
gung galt. Verstanden wird unter Behandlungs-
bereitschaft oder Therapiemotivation der Ände-
rungswunsch des Klienten sowie seine daraus
folgende Bereitschaft zur Psychotherapie (Dahle

1997, S. 149; Egg 1999, S. 397 f.). Welche recht-
liche Bedeutung sie jetzt noch für die Entschei-
dung über die Verlegung hat, ist zweifelhaft,
denn nach der aktuellen Fassung von § 9 I St-
VollzG bedarf die Verlegung nicht mehr der Zu-
stimmung des Gefangenen. Eine erfolgreiche Be-
handlung gegen den Willen des Behandelten ist
allerdings nicht möglich, er muss sich konstruk-
tiv beteiligen. Der von § 9 I StVollzG erfasste
Personenkreis würde aber erheblich einge-
schränkt, wenn bei der Verlegungsentscheidung
zu hohe Anforderungen an die Motivation ge-
stellt werden, da die Bedingungen für die Ent-
wicklung einer Bereitschaft zur Therapie im
Strafvollzug äußerst widrig sind. Die Gefange-
nen stehen den Angeboten einer als feindselig
wahrgenommenen Umgebung misstrauisch ge-
genüber und sind zudem häufig schlecht oder
falsch über die Möglichkeiten psychologischer
Behandlung informiert. Die Entwicklung von
Therapiemotivation sollte deshalb eher erstes
Behandlungsziel als deren Voraussetzung sein
(Beier/Hinrichs 1996, S. 36; Konrad 1998, S. 267;
Wischka et al. 2001, S. 195 f.). Der mit dem Ver-
zicht auf das Zustimmungserfordernis verbun-
dene Vorwurf der Zwangstherapie wird im übri-
gen durch die Regelung der Rückverlegung aus
»Gründen, die in der Person des Gefangenen lie-
gen« (§ 9 I 2 StVollzG), entschärft.

Auch die vermeintlich klare Bestimmung der
Einsatzverurteilung lässt noch Spielraum für ver-
schiedene Auslegungen. Es stellt sich z.B. die Fra-
ge, wie bei Gefangenen mit einer Gesamtstrafe
u.a. wegen eines Sexualdelikts zu verfahren ist.
Wird die Mindeststrafe als Untergrenze für die Be-
handlungsdauer ausgelegt, kann es nur auf die
Gesamtfreiheitsstrafe ankommen, auf die das Ge-
richt erkannt hat. Die Zahl der Gefangenen, bei
denen eine Verlegung auch gegen ihren Willen
möglich ist, ist dann größer, als wenn die Zwei-
jahresgrenze als Hinweis auf die Schwere der Tat
dienen soll. Bei dieser zweiten Möglichkeit wird
die durch die Sexualstraftat verwirkte Freiheits-
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Seit Anfang des Jahres sollte für alle Gefangenen, die der Behandlung bedürfen, ein Haftplatz in einer sozialtherapeuti-
schen Einrichtung zur Verfügung stehen. Davon ist man in der Praxis noch weit entfernt. Kirstin Drenkhahn schildert die
Situation des Behandlungsvollzugs nach Inkrafttreten des neuen § 9 Strafvollzugsgesetz. Es gibt viel zu tun, nicht nur was
den Ausbau der Kapazitäten angeht, sondern auch bei der Schaffung einheitlicher Standards bezüglich der Anordnung
und Durchführung der Therapie. Gleichzeitig tendieren viele Bundesländer dazu, der populistischen Forderung nach
mehr »Sicherheit« dadurch Rechnung zu tragen, dass sie verhältnismäßig billigere Haftplätze im regulären Vollzug aus-
bauen und weiterhin bei der Behandlung sparen.
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strafe maßgeblich sein und gleichzeitig die Zahl
der Anspruchsinhaber beschränkt.

Die erste Variante birgt das Problem, dass die
Strafzeit bei Strafen von nur wenig über zwei Jah-
ren für das gesamte Programm einer sozialthera-
peutischen Einrichtung mit Entlassungsvorberei-
tung und Strafrestaussetzung sehr knapp bemes-
sen ist. Denn in § 9 Abs. 1 StVollzG ist nicht die
tatsächlich noch zu verbüßende Strafzeit gemeint,
sondern die Freiheitsstrafe, auf die im Urteil er-
kannt wird. Die für die Behandlung verbleibende
Strafzeit verkürzt sich durch den Abzug von Un-
tersuchungshaftzeit und die Zeit bis zur tatsächli-
chen Verlegung. Da für die Behandlung meist
mindestens 18 Monate veranschlagt werden,
kann der Strafrest zu kurz sein (Calliess/Müller-Dietz
2002, § 9 Rn. 16; Schwind/Böhm 1999, § 9 Rn. 6).

Ein anderes Problem mit der Strafzeit stellt
sich bei Gefangenen mit langen zeitigen Frei-
heitsstrafen. Bisher – nach der alten Fassung von
§ 9 StVollzG, der die Entscheidung über die Ver-
legung ins Ermessen der Leitung der aufneh-
menden Anstalt stellte – wurden Gefangene zum
Ende ihrer Strafzeit in die Sozialtherapie aufge-
nommen, um auch von dort entlassen werden
zu können. Wenn Gefangene, die die Vorausset-
zungen von § 9 I StVollzG erfüllen, jetzt aber ei-
nen Verlegungsanspruch haben, stellt sich die
Frage, wann dieser Anspruch »fällig« wird und
ob der Strafrest bei der Entscheidung eine Rolle
spielen darf. Die zweite Frage ist auch im Hin-
blick auf die zur Zeit der gerichtlichen Entschei-
dung noch nicht geltende heutige Rechtslage
verneint worden (KG NJW 2001, S. 1807). Dar-
aus folgt die nächste Schwierigkeit, wie mit Ge-
fangenen verfahren wird, die das Programm der
Anstalt vollständig durchlaufen haben, aber
noch nicht einmal bedingt entlassen werden
können. Bleiben sie in den therapeutischen Ein-
richtungen, werden Haftplätze blockiert. Wer-
den sie in den Regelvollzug zurückverlegt, be-
steht die Gefahr, dass das Gelernte wieder verlo-
ren geht. Folglich müsste die Angebotsstruktur
im Regelvollzug verbessert werden (Dahle 1997,
S. 155 ff.; Schwind/Böhm 1999, § 9 Rn. 6). Die
Entlassung aus dem Regelvollzug kann auch vor-
teilhaft sein, wenn ein Flächenstaat nur über
eine zentrale sozialtherapeutische Einrichtung
verfügt. Gefangene können heimatnäher bzw.
näher am späteren Wohnort und möglichen Ar-
beitsplatz untergebracht, positive Kontakte kön-
nen aktiviert werden. Dadurch werden die Mög-
lichkeiten der Entlassungsvorbereitung vielfälti-
ger (Dolde 1996).

Es zeigt sich also, dass die »Anspruchsgrundla-
ge« § 9 I StVollzG, die auf den ersten Blick klar
und deutlich scheint, sehr vage formuliert ist und
Spielräume bei der Auslegung lässt. Ob diese
Spielräume eher zur Begrenzung oder zu einer
Ausweitung der Zahl der Anspruchsberechtigten
führen werden, lässt sich bisher noch nicht abse-
hen. Auch inwieweit behandlerische Überlegun-
gen in die Entscheidungen über Verlegungsan-
sprüche mit eingehen, wird erst die zukünftige
Rechtsprechung zeigen.
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Bedarf und tatsächlicher Ausbau der Haft-
platzkapazität

In den fünf Jahren seit der Verabschiedung des
Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und
anderen gefährlichen Straftaten wurde die Haft-
platzkapazität erheblich ausgebaut. Gab es 1997,
als das Gesetz beraten wurde, noch 20 sozialthe-
rapeutische Einrichtungen mit 888 Haftplätzen,
waren es 2002 schon 31 Einrichtungen mit 1201
Plätzen (Stichtag jeweils 31.3.; Kröniger 2002, S.

31). Innerhalb des letzten Jahres sind weitere Plät-
ze in neuen oder schon bestehenden Einrichtun-
gen dazugekommen, und auch in diesem Jahr
wird das Angebot noch erweitert werden.

Unabhängig davon, was oben zu den in § 9 I
StVollzG angelegten Möglichkeiten der Bedarfs-
steuerung gesagt wurde, stellt sich aber die Frage,
ob die bisher unternommenen Anstrengungen
zur Kapazitätserweiterung ausreichen. Schätzun-
gen des Bedarfs liegen zwischen 3000 bis 4000
Haftplätzen für die gesamte Sozialtherapie (Cal-
liess/Müller-Dietz 2002, § 9 Rn. 1; Rehn 2001, S.
273). Die Berechnung des Bedarfs ist deshalb
schwierig, weil nicht nur die Anzahl der Sexual-
straftäter mit einer zeitigen Freiheitsstrafe von
mehr als zwei Jahren und die durchschnittliche
Therapiedauer zu berücksichtigen sind, sondern
auch der Anteil derjenigen Gefangenen, bei de-
nen die Behandlung gem. § 9 I StVollzG ange-
zeigt ist. Verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht,
sondern nur Schätzungen. So setzt Rehn diesen
Anteil in seiner differenzierten Bedarfsberech-
nung mit 35% an, andere gehen von deutlich
niedrigeren Zahlen aus (Rehn 2001, S. 269;
Wischka 2000, S. 78 ff.). Außerdem müssen auch
Haftplätze für andere behandlungsbedürftige Ge-
fangene, die nach § 9 II StVollzG aufgenommen
werden können, eingeplant werden, die ja auch

eine Zielgruppe des Gesetzes zur Bekämpfung
von Sexualdelikten und anderen gefährlichen
Straftaten sind.

Die Landesjustizverwaltungen selbst berichte-
ten im Rahmen der im Jahr 2000 vom Lehrstuhl
für Kriminologie/Universität Greifswald durch-
geführten Umfrage zum Strafvollzug, dass bis
2003 die Zahl der Haftplätze auf 1850 aufge-
stockt werden solle (Dünkel/Drenkhahn 2001, S.
409). Bedarfsschätzungen und Planungen gehen
dabei aber im Einzelnen weit auseinander. In ei-
nigen Bundesländern werden jetzt die ersten,
zum Teil sehr großen sozialtherapeutischen An-
stalten oder Abteilungen eingerichtet (z.B. Bran-
denburg/Havel, Halle), um vorrangig der Ver-
pflichtung durch die neue Gesetzeslage nach-
kommen zu können. Das gilt besonders für die
neuen Bundesländer, die in den letzten zehn
Jahren erst einmal ihren Regelvollzug moderni-
sieren und erweitern mussten. Aber auch kleine-
re Flächenländer im Westen schaffen erste Ein-
richtungen. Einige größere Bundesländer schät-
zen ihren Gesamtbedarf auf 200 bis 400
Haftplätze, der Ausbau wird allerdings noch
deutlich über dieses Jahr hinaus andauern. Ne-
ben der bekanntlich schlechten Finanzsituation
wird die Umsetzung dieser Projekte auch durch
Beschwerden von Anwohnern neuer oder zu
vergrößernder Standorte behindert. In anderen
Bundesländern geht man hingegen davon aus,
dass die bereits bestehenden Plätze ausreichen
oder ein moderater Ausbau genügt.

Das in diesem Jahr zur Verfügung stehende
Angebot an Haftplätzen im sozialtherapeuti-
schen Vollzug wird also deutlich hinter den Pla-
nungen von 2000 zurückbleiben, denn es ist
nicht zu erwarten, dass im Laufe des Jahres noch
mehr als 600 Plätze neu errichtet werden. Ein
wenig abgemildert wird diese Diskrepanz durch
eine Anreicherung des therapeutischen Angebots
für Sexualstraftäter im Regelvollzug der meisten
Bundesländer. Z.B. gibt es in Baden-Württemberg
ein Konzept zu einem in der Intensität abgestuf-
ten Angebot für behandlungsbedürftige Sexual-
straftäter, in Schleswig-Holstein wird in jeder JVA
eine bestimmte Anzahl Gefangener behandelt,
in Sachsen gibt es sozialtherapeutisch orientier-
te Abteilungen in Regelvollzugsanstalten. In an-
deren Bundesländern werden vermehrt besonde-
re Behandlungsabteilungen im Regelvollzug ein-
gerichtet, die später zu sozialtherapeutischen
Abteilungen »aufgerüstet« werden sollen, oder es
werden Therapiegruppen und Möglichkeiten der
Einzeltherapie geschaffen.

Standards für sozialtherapeutische
Einrichtungen

Ein verbindliches Konzept, dessen Einhaltung
eine sozialtherapeutische Einrichtung von einer
Anstalt des Regelvollzugs unterscheidet, gibt es
nicht. Vielmehr ist es grundsätzlich den Bundes-
ländern überlassen, wie sie ihre Sozialtherapien
ausstatten. In Anbetracht der Ausbaupläne stellt

»Es zeigt sich also, dass die
›Anspruchsgrundlage‹ § 9 I St-
VollzG, die auf den ersten Blick
klar und deutlich scheint, sehr

vage formuliert ist und
Spielräume bei der Auslegung

lässt. Ob diese Spielräume eher
zur Begrenzung oder zu einer

Ausweitung der Zahl der
Anspruchsberechtigten führen
werden, lässt sich bisher noch

nicht absehen«
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sich die Frage, ob hier nur eine Masse an Haftplät-
zen geschaffen und mit dem Etikett »sozialthera-
peutisch« versehen wird, oder ob die Erweiterun-
gen auch die nötige Qualität bekommen.

Der Arbeitskreis Sozialtherapeutische Ein-
richtungen im Justizvollzug hat »Mindestanfor-
derungen an Organisationsform, räumliche
Voraussetzungen und Personalausstattung So-
zialtherapeutischer Einrichtungen« erarbeitet
(Arbeitskreis 2001), die allerdings rechtlich
nicht verbindlich sind. Sie können jedoch als
Argumentationshilfe dienen. Tatsächlich bezie-
hen sich viele Bundesländer in ihren Plänen auf
die Mindestanforderungen, um z.B. die für den
erforderlichen Betreuungsschlüssel nötigen Per-
sonalstellen – für zehn Gefangene fünf Stellen
im Allgemeinen Vollzugsdienst und zwei in den
besonderen Fachdiensten – rechtfertigen zu
können.

Neben der Definition eines bestimmten Ni-
veaus vereinheitlichen Mindestanforderungen
das Angebot auch. Dieser Trend zeigt sich z.B.
in Niedersachsen, wo ein Koordinationsstab die
Arbeit der sozialtherapeutischen Einrichtungen
aufeinander abstimmen soll. So wurde eine ver-
bindliche, einheitliche Diagnostik für die Ziel-
gruppe von § 9 I StVollzG festgelegt, um die In-
dikationsstellung überprüfbar zu machen und
Erfahrungswerte zu sammeln. Darüber hinaus
soll die spätere Evaluation der Behandlung er-
leichtert werden. In der Behandlungsuntersu-
chung werden unter anderem standardisierte
Verfahren zur Risikoprognose bei Sexualstraftä-
tern und psychologische Tests angewendet.
Außerdem wurde ein Rahmenkonzept ent-
wickelt, das die sozialtherapeutischen Einrich-
tungen bei der Formulierung ihrer Konzepte
zugrundelegen müssen. Durch einen einheitli-
chen Konzeptaufbau soll die Zuweisung von Se-
xualstraftätern zu den Einrichtungen erleichtert
werden. Als sehr wichtig wird außerdem die
wissenschaftliche Begründung des Einsatzes der
angebotenen Behandlungsmaßnahmen zur Re-
sozialisierung und der damit verfolgten Ziele er-
achtet. Einen großen Stellenwert im Rahmen-
konzept hat die Dokumentation des Behand-
lungsgeschehens und der Entwicklung des
Gefangenen, die Verlaufsmessungen und Eva-
luation der Behandlung ermöglichen soll. Auch
dafür wurde eine einheitliche Vorgehensweise
erarbeitet. So werden die Daten aus der Ein-
gangsuntersuchung an die jeweilige sozialthera-
peutische Einrichtung weitergegeben, es wird
eine Basisdokumentation mit Daten für die
Stichtagserhebung der Kriminologischen Zen-
tralstelle angelegt, während der Behandlung
werden in regelmäßigen Abständen der »Frage-
bogen irrationaler Einstellungen« und der
»Gruppentherapie-Verlaufsbogen« ausgefüllt,
und in der Abschlussuntersuchung werden ei-
nige Tests aus der Einganguntersuchung wie-
derholt (Rehder, in: Kriminologische Zentral-
stelle 2002).

In Rheinland-Pfalz wurde als Ergänzung der
Basisdiagnostik in den Regelvollzugsanstalten

eine »Checkliste zur Behandelbarkeit von Sexual-
straftätern« entwickelt. Mit dieser Checkliste soll
die Indikationsstellung einheitlicher und nach-
vollziehbarer werden und nicht nur die Entschei-
dung über die Verlegung eines Gefangenen in die
Sozialtherapie, sondern auch über den Versuch
einer internen oder externen Therapie im Regel-
vollzug erleichtert werden. Sie besteht aus 38 Fra-
gen zu formalen und inhaltlichen Verlegungskri-
terien, zur Einstellung zur Straftat, Schwere der

Persönlichkeitsstörung und Delinquenz, Beob-
achtung während des Vollzugs sowie zusätzlichen
Fragen bei Tätern mit Opfern aus der eigenen Fa-
milie. Die Checkliste soll nur ein Hilfsmittel bei
der Beurteilung der Behandlungseignung sein,
das dem Benutzer eine eigene Einschätzung nicht
abnimmt (Händel/Judith 2001). Es zeigt sich aber
auch hier eine Entwicklung zur Vereinheitli-
chung bei der Behandlung und zu einer einheitli-
chen Dokumentation des Geschehens.

Vereinheitlichung und umfassende Dokumen-
tation gehören zum Trend des Qualitätsmanage-
ments und der Qualitätssicherung im Strafvoll-
zug. Dass Maßnahmen zur Effizienz- und Effekti-
vitätssteigerung auch im sozialtherapeutischen

Vollzug eingeführt werden, ist nicht weiter ver-
wunderlich. Gerade die Pflicht zur Erweiterung
der Haftplatzkapazität stellt die Bundesländer
vor die Aufgabe, mit möglichst wenig Geld mög-
lichst viele Haftplätze mit einem umfassenden
Betreuungs- und Behandlungsangebot zu schaf-
fen. Dieses Angebot muss geeignet sein, das mit
dem Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten
und anderen gefährlichen Straftaten abgegebene
Versprechen zu halten, dass die Rückfälligkeit ge-
fährlicher Straftäter deutlich gesenkt wird. Durch
Maßnahmen des Qualitätsmanagements sollen
Strukturen und Abläufe durchschaubarer und
nachvollziehbarer werden, durch eine Doku-
mentation kann die Implementation von Stan-
dards überprüft werden. Außerdem gehört zur
Effizienz- und Effektivitätskontrolle auch eine
Untersuchung der Ergebnisse, hier: des
Behandlungserfolgs. Es wäre also erfreulich,
wenn die Standardisierung nicht nur zur Ortung
von Einsparpotenzialen, sondern tatsächlich zur
Qualitätssteigerung führen würde.

Neue Therapieangebote

Bis zur Gesetzesänderung lag der Anteil der Ge-
fangenen in der Sozialtherapie, die ihre Strafe we-
gen eines Sexualdelikts verbüßten, bei weniger als
einem Viertel, dominiert haben Eigentums- und
Vermögenstäter. Bis zum letzten Frühjahr haben
sich die Anteile umgekehrt, so dass im Jahr 2002
45% eine Strafe wegen eines Sexualdelikts und
22% wegen eines Eigentums- oder Vermögensde-
likts verbüßten. Auch innerhalb der Gruppe der
Sexualdelinquenten haben sich die Delikts-
schwerpunkte geändert. 1997 waren 60% wegen
Vergewaltigung oder sexueller Nötigung und gut
30% wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verur-
teilt, 2002 betrug der Anteil beider Deliktsgrup-
pen jeweils ca. 45% (Kröniger 2002, S. 35). Pro-
blematisch an der Vergrößerung dieser Gruppe
innerhalb der Gesamtpopulation ist die mit der
Zunahme des Anteils der wegen Kindesmiss-
brauchs Verurteilten wachsende Anzahl an
Pädophilen, die einer anderen therapeutischen
Vorgehensweise bedürfen als z.B. Gewalttäter
(Specht in Kriminologische Zentralstelle 2002, S.
37). Das therapeutische Repertoire der Sozialthe-
rapie musste deshalb erweitert werden.

In Hamburg wurde das Sex Offender Treatment
Programme (SOTP) eingeführt. Dabei handelt es
sich um ein manualisiertes und modularisiertes,
kognitiv-verhaltensorientiertes Gruppenpro-
gramm, das Anfang der 1990er Jahre durch eine
Arbeitsgruppe des englischen Innenministeriums
für den englischen und walisischen Strafvollzug
entwickelt wurde. Beim SOTP geht es vor allem
um die Tathandlungen, um Selbsttäuschungen
und Einstellungen zur Tat selbst und zu den dem
Delikt vorangegangenen Entscheidungsprozessen.
Es gibt drei Teilprogramme: das Kernprogramm
(core programme), eine Version für Täter mit be-
sonders schlechter Legalprognose (extended pro-
gramme) und ein Auffrischungsprogramm (boo-
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»Ob jetzt aber tatsächlich
im Strafvollzug Therapie für

alle, die ihrer bedürfen, 
angeboten werden wird, 
darf bezweifelt werden. 

Die beschriebenen 
Bemühungen sollten nicht
darüber hinwegtäuschen, 

dass die Rückkehr des 
Behandlungsvollzugs ins
Rampenlicht von einer 

anderen, ungleich 
populäreren Strömung der
Kriminalpolitik gefährdet 
wird, die als Aufgabe des

Strafvollzugs in erster 
Linie die Sicherung der 

Bevölkerung vor Straftaten
durch sehr sichere 

Unterbringung von 
Straftätern sieht«
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die Verbesserung der sozialtherapeutischen Ein-
richtungen, sondern auch die Verbesserung der
Angebotsstruktur im Regelvollzug. Neue Be-
handlungsmaßnahmen werden entwickelt. Der
Strafvollzug unterwirft sich mit dem Qualitäts-
management einer mehr oder weniger freiwilli-
gen Selbstkontrolle. Mit anderen Worten: Es tut
sich was, und zwar mehr als in den vergangenen
20 Jahren.

Ob jetzt aber tatsächlich im Strafvollzug The-
rapie für alle, die ihrer bedürfen, angeboten
werden wird, darf bezweifelt werden. Die be-
schriebenen Bemühungen sollten nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Rückkehr des Be-
handlungsvollzugs ins Rampenlicht von einer
anderen, ungleich populäreren Strömung der
Kriminalpolitik gefährdet wird, die als Aufgabe
des Strafvollzugs in erster Linie die Sicherung
der Bevölkerung vor Straftaten durch sehr si-
chere Unterbringung von Straftätern sieht. Il-
lustriert wird dieser Trend z.B. durch die hessi-
sche Bundesratsinitiative zur Aufwertung des
Schutzes der Allgemeinheit zum mit der Reso-
zialisierung gleichberechtigten Vollzugsziel
(BR-Drucksache 910/02 v. 10.12.2002; vgl. dazu
Dünkel 2003). Jeder Euro, der in die relativ üp-
pige Ausstattung der Sozialtherapie investiert
wird, muss doppelt und dreifach gerechtfertigt
werden, da man damit auch viele Haftplätze im
Sicherungsvollzug bauen könnte. Die so-
zialtherapeutischen Anstalten und Abteilungen
sowie die Behandlungsmaßnahmen im Regel-
vollzug werden so wie schon in der Anfangs-
phase der 1970er Jahre einem hohen Erwar-
tungsdruck ausgesetzt, dem sie kaum gerecht
werden können, da selbst mit einer optimalen
Ausstattung die Rückfallquote nicht auf Null
gesenkt würde. Es bleibt zu hoffen, dass dieje-
nigen, die an der Verbesserung des Resozialisie-
rungsvollzugs arbeiten, sich trotzdem nicht ins
Abseits drängen lassen.

Kirstin Drenkhahn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Kriminologie in Greifswald
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ster programme) für Gefangene, die das Kernpro-
gramm absolviert haben und vor der Entlassung
stehen. Zum Kernprogramm gehören Module zu
kognitiven Verzerrungen, zum Deliktsszenario,
zur Opferempathie und zur Identifikation von
individuellen Risikofaktoren, außerdem wird mit
jedem Teilnehmer ein Rückfallvermeidungsplan
erarbeitet. Angeboten wird das Programm in der
sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Nessel-
straße und in der Sozialtherapeutischen Anstalt
Bergedorf (Berner/Becker 2001; Thiel, in: Krimi-
nologische Zentralstelle 2002).

Das SOTP diente als Vorbild für das Behand-
lungsprogramm für Sexualstraftäter (BPS) in Nie-
dersachsen. Auch dieses Programm ist für Grup-
pen konzipiert, in Themenblöcke aufgeteilt und
geht kognitiv-verhaltensändernd vor, es gibt ein
Handbuch mit Grundlagentexten und Arbeits-
materialien. Anders als das SOTP ist es aber auf-
geteilt in einen ersten deliktunspezifischen Teil,
in dem vor allem allgemeine soziale Fertigkeiten
behandelt werden, und einen zweiten deliktspe-
zifischen Teil, der sich dem Tatablauf, damit ver-
bundenen Einstellungen und Entscheidungen,
Risikosituationen, der Opferempathie und Rück-
fallverhütung widmet. Das Programm soll sowohl
in der Sozialtherapie als auch im Regelvollzug an-
geboten werden (Wischka et al. 2001). Das SOTP
und das BPS sind mittlerweile auch von anderen
Bundesländern übernommen worden.

Neben diesen besonderen Programmen für Se-
xualstraftäter gibt es auch andere kognitiv-ver-
haltenstherapeutische Angebote, die deliktsun-
abhängig bestimmte Fähigkeiten trainieren. Ein
Beispiel ist das Programm »Mit Köpfchen durchs
Leben«, das in der Sozialtherapeutischen Anstalt
Erlangen eingesetzt wird. Auch hier handelt es
sich um ein modularisiertes Gruppentraining,
bei dem mit Hilfe von Methoden des sozialen
Lernens prosoziale Einstellungen und Verhal-
tensmöglichkeiten erworben werden sollen. Das
Training besteht aus Einheiten zum Einüben so-
zialer Fertigkeiten, insbesondere angemessene
Kommunikation, Umgang mit Ärger, zur Förde-
rung der moralischen Urteilsbildung sowie ei-
nem systematischen Problemlösetraining und
ist in Lernschleifen aufgebaut. Das bedeutet,
dass die Themen immer wieder behandelt und
vertieft werden. Allerdings können die Module
auch einzeln oder in einer anderen Reihenfolge
eingesetzt werden. Das Training kann grundsätz-
lich auch im Regelvollzug durchgeführt werden
(Pfaff 2001).

Ausblick

Durch seine weite und offene Formulierung bie-
tet das Gesetz viele Möglichkeiten zur Fortent-
wicklung der Sozialtherapie im Justizvollzug,
gleichzeitig erlaubt es aber auch die Beschrän-
kung des Ausbaus auf ein Minimum. In vielen
Bundesländern haben die Justizvollzugsämter
ambitionierte Projekte initiiert. Sie betreiben
nicht nur den teilweise erheblichen Ausbau und
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